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	Verbindlichkeit überregional erstellter Prüfungsaufgaben nach § 18 Abs. 2 GPO (Muster)


	Überregional erstellte Prüfungsaufgaben werden nach § 18 Abs. 2 Muster-GPO u.a. erst dann verbindlich, wenn „… die Handwerkskammer über die Übernahme entschieden hat.“

Nachfolgend eine kurze Hintergrundinformation sowie ein Beispiel für eine Beschlussvorlage.


	Kriterien, Elemente, Bausteine, Inhalte, Ziele des Produkts

· Die Beschlussvorlage ist als Vorratsbeschluss konzipiert, so dass nicht über jeden Prüfungsaufgabensatz gesondert abgestimmt werden muss
· Die Ansprüche erscheinen auf den ersten Blick hoch; Ziel ist es jedoch, für eine Qualitätssicherung bei der Aufgabenerstellung und damit auch zu mehr Sicherheit bei den Beteiligten beizutragen



	Arbeitshilfen

· Hintergrundinformation und Beschlussvorlage

· Vgl. zu dem Thema „Aufgabenerstellung und überregionale Aufgaben“ weitere Beiträge in der ZWH-Prüferbroschüre sowie im HWO-Kommentar „Schwannecke“, § 33
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___________________________________________________________________________________________
Berufliche Bildung und Prüfungswesen 
___________________________________________________________________________________________
Prüfungsaufgaben und deren Verbindlichkeit

Beschluss der Handwerkskammer gem. § 18 Abs.2 Gesellen- und Umschulungsprüfungsord​nung bzw. der zuständigen Stelle nach der Abschluss- und Umschulungsprüfungsordnung 
Ausgangslage: Aufgabe der Prüfungsausschüsse ist es, die Prüfung abzunehmen (den individuellen Leistungsstand feststellen und bewerten), vgl. § 33 Abs.1 Satz 1 HwO. Es ist nicht originäre Aufgabe der einzelnen Prüfungsausschüsse, Prüfungsaufgaben zu erstellen. Zwar sieht § 18 Abs. 1 GPO einen Beschluss der einzelnen Prüfungsausschüsse über die Prüfungsaufgaben vor, wodurch die konkreten Prüfungsaufgaben zum Gegenstand der Prüfung werden. Für das Bereitstellen der Prüfungsaufgaben bleibt jedoch die nach § 71 Berufsbildungsgesetz zuständige Stelle - die Handwerkskammer - ver​ant​wortlich.

Gleichwohl haben es viele Handwerkskammern traditionell den ermächtigten Innungen oder Fachver​bänden überlassen, Prüfungsaufgaben für die Ausschüsse zu entwickeln. Zudem erstellen manche Handwerkskammern auch unmittelbar selbst Aufgaben. Um u. a. diese Verfahren verbindlicher zu re​geln, wurde der § 18 Abs. 2 GPO neu formuliert: 

„Überregional oder von einem Aufgabenerstellungsausschuss bei der für die Prüfungsabnahme zu​ständigen Körperschaft erstellte oder ausgewählte Aufgaben sind vom Prüfungsausschuss zu über​nehmen, sofern diese Aufgaben von Gremien erstellt oder ausgewählt und beschlossen wurden, die entsprechend § 2 Abs. 2 oder Abs. 3 zusammengesetzt sind und die Handwerkskammer über die Übernahme entschieden hat.“
Folge: Liegen die genannten Voraussetzungen vor, hebt § 18 Abs. 2 GPO die Notwendigkeit eines individuellen Beschlusses der Prüfungsausschüsse nach Absatz 1 auf und ersetzt diesen durch die Anordnung, dass die Prüfungsaufgaben verbindlich sind. 

Überlegungen, die beim Beschluss im Sinne des § 18 Abs. 2 GPO zu beachten sind:

· Zwar sind Prüfungsaufgaben, wenn sie von der zuständigen Stelle vorgelegt werden, per Ge​setz für die Prüfungsausschüsse im jeweiligen Kammerbezirk verbindlich. Die Aufgaben müssen jedoch in ei​nem Gremium mit bestimmter Besetzung entwickelt werden.

· Weder die zuständige Fachabteilung, noch der Berufsbildungsausschuss der zuständigen Hand​werks​kammer sind fachlich oder tatsächlich in der Lage, über die Verwendbarkeit ein​zelner Prü​fungsaufgabensätze, die von Dritten (z. B. Fachverbänden) vorgelegt werden, ver​antwortlich zu be​schließen.
· Bisherige bewährte Erstellungsverfahren und Aufgabenangebote sollen beibehalten und stabili​siert werden; mangelhafte Angebote der Vergangenheit sollen die Chance zur Verbes​serung erhalten, wid​rigenfalls jedoch aus dem Umlauf gezogen werden.

· Es ist anzustreben, durch praktikable, aber dennoch zugleich qualitätssichernde Abläufe die Ak​zep​tanz und damit die Verbreitung überregionaler Prüfungsaufgaben zu fördern.

Anzustreben ist ein Vorratsbeschluss des Berufsbildungsausschusses der Handwerkskammer. Die​ser Beschluss erklärt solche erstellte oder ausgewählte und von den erstellenden oder auswählenden Gremien beschlossene Prüfungsaufgaben für verpflichtend, die die nachfolgend angeführten Kriterien erfüllen. Die zuständige Fachabteilung wie auch die Aufgabenersteller erhalten auf dieser Grundlage gesicherten Handlungsspielraum.
Beschlussvorlage

Beschluss des Berufsbildungsausschusses der Handwerkskammer Musterstadt nach § 18 Abs. 2 Ge​sellen- und Umschulungsprüfungsordnung bzw. Abschluss- und Umschulungsprüfungsordnung
Um Prüfungsaufgaben verbindlich i. S. d. § 18 Abs. 2 GPO bzw. APO werden zu lassen, müssen nachfolgende Kriterien erfüllt sein:

1.
Die Prüfungsaufgaben müssen …
· mindestens jeweils einen Prüfungsteil - den praktischen oder den schriftlichen Teil bzw. jeweils die praktischen oder schriftlichen Prüfungsbereiche - vollständig ab​decken,

· überregional, d. h. mindestens für die Fläche des Bezirks der Handwerkskammer Musterstadt vorge​sehen sein,

· von einem Gremium gem. § 2 Abs. 2 oder Abs. 3 GPO ausgewählt oder erstellt und von einem wei​teren, personenverschiedenen Gremium in entsprechender Besetzung gegengelesen und freigege​ben worden sein. Dieses weitere Gremium kann unmittelbar bei der erstellenden Ein​richtung oder bei der zuständigen Handwerkskammer eingerichtet sein.
· nachweislich mit den in Niedersachsen geltenden Ausbil​dungs- und Rechtsgrundlagen - insbeson​dere der Ausbildungsordnung mit Ausbildungsrah​menplan sowie dem schulischen Rahmenlehrplan, soweit er für die Berufsausbildung wesent​lich ist - harmonieren.

2.
Um die Ausbildung und Prüfung besser miteinander zu verzahnen und aufeinander abzustimmen, sollen zudem 

· die Prüfungskriterien bzw. -schwerpunkte frühzeitig, spätestens ein halbes Jahr vor Prü​fungsbeginn bekannt sein

· den Prüflingen Klausuren zum Üben zur Verfü​gung gestellt werden

3.
Vorlageberechtigt sind die Handwerkskammer Musterstadt, die im Kammerbezirk nach § 33 HwO ermäch​tigten Innungen, die jeweils entsprechenden Landesverbände sowie für die Er​stellung von Prüfungsaufgaben anerkannten sonstigen Einrichtungen, z. B. AkA, U-Form-Verlag, Christiani-Verlag oder Soester-Verlag.

4.
Werden Prüfungsaufgaben eingebracht mit dem Ziel, diese bezogen auf den Bezirk der Handwerkskammer Musterstadt verpflichtend werden zu lassen, ist die Vorlage der Prüfungsaufgaben der Handwerkskammer Musterstadt schriftlich anzuzeigen. 

5.
Mit der Anzeige werden Prüfungsaufgaben, die die unter 1. und 2. genannten Kriterien erfüllen, für den Bezirk der Handwerkskammer Musterstadt verpflichtend. Werden mehrere vollständige Vorschläge für Prüfungsaufgaben der zuständigen Stelle angezeigt, die die o. a. Kriterien erfüllen, so entscheidet die für Gesellen- und Abschlussprüfungen zuständige Fachabteilung der Handwerkskammer Musterstadt nach Rücksprache mit dem fachlich zuständigen Landesverband/der Landesinnung über deren konkrete Verwendung.
6.
Bei berechtigten Einwänden gegen konkrete, angezeigte Prüfungsaufgaben oder aus anderen wich​tigen Gründen kann die zuständige Fach​abteilung in Abstimmung mit dem fachlich zuständigen Lan​desverband/der Landesinnung die verpflichtende Übernahme von Prüfungsaufgaben ablehnen.
Musterstadt, den 8. Oktober 2010

Handwerkskammer Musterstadt
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